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„Managed Services können Unternehmen dabei helfen, grundlegende Herausforderungen wie die Personalgewinnung oder Di-

gitalisierung zu meistern“, heißt es in der PM der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC vom 12.10.2023. Den-

noch seien viele nicht mit der ganzen Bandbreite des Konzepts vertraut und unterschätzten den Mehrwert des Dienstleistungs-

modells. Das sei eines der zentralen Ergebnisse der PwC Managed Services Studie 2023. Im Zuge der Untersuchung habe PwC

Deutschland 100 Führungskräfte aus Deutschland im Zeitraum von Januar bis März 2023 zum ThemaManaged Services befragt.

Die Untersuchung zeige, dass 38% der teilnehmenden Führungskräfte nur bedingt mit Managed Services vertraut sind – 21%

hätten angegeben, gar nichts über das Konzept zu wissen. Entscheider schätzten die Vorteile des Dienstleistungsmodells dem-

entsprechend unterschiedlich ein. Besonders deutlich werde das, wenn man Managed-Services-Nutzer (39% von den 77% der

Befragten, die in verschiedenen Abstufungen mit Managed Services vertraut sind) und Nicht-Nutzer gegenüberstellt. Während

beispielsweise 90% der Nutzer den Zugriff auf spezialisierte Ressourcen als Vorteil sähen, bestätigten das in der Gruppe der

Nicht-Nutzer nur 70%. Die Erfahrungen mit Managed Services trügen also dazu bei, die Tragweite der Services für das Geschäft

positiver zu beurteilen. Bei vielen Unternehmen sei die schwierige Personalsituation ein Treiber für die Auseinandersetzung mit

Managed Services. Denn für 85% sei die Suche nach den passendenMitarbeitenden eine große Herausforderung. 79% glaubten,

dass Managed Services dabei helfen können, Personalengpässe zu vermeiden und den Personalkörper flexibler aufzustellen.

Darüber hinaus werde das Konzept aber auch beliebter, um die Digitalisierung zu beschleunigen. Insgesamt 73% der Befragten

würden demnach Managed Services für die digitale Transformation nutzen. Ebenfalls 73% hätten auch den Zugang zu State-of-

the-Art-Technologien als wichtigen Vorteil genannt. – Zum Thema „Accounting Managed Services – Vorteile und Herausforde-

rungen“ s. den Aufsatz vonWeidinger/Engels, BB 2022, 619ff.
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Verwaltungsanweisung
BMF: Entwurf eines aktualisierten BMF-

Schreibens zur Anwendung des Umwand-

lungssteuergesetzes (UmwStE)

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat

mit den obersten Finanzbehörden der Länder ei-

nen Entwurf eines aktualisierten BMF-Schreibens

zur Anwendung des Umwandlungssteuergeset-

zes (Umwandlungssteuererlass – UmwStE) abge-

stimmt. Die Aktualisierung enthält Klarstellungen

und Präzisierungen gegenüber dem UmwStE

vom 11.11.2011 (BStBl I S. 1314) und berücksich-

tigt die seit dessen Veröffentlichung ergangenen

Gesetzesänderungen und höchstrichterlichen

Entscheidungen zum Umwandlungssteuerge-

setz. Es besteht die Möglichkeit zur Stellungnah-

me bis zum 6.12.2023.
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Rechnungslegung
IPSASB: Überarbeitetes Kapitel im Rahmen-

konzept

-tb- Der International Public Sector Accounting

Standards Board (IPSASB) hat Kapitel 3 „Qualita-

tive Charakteristika“ in seinem Rahmenkonzept

überarbeitet. Damit beendet der IPSASB seine

Überarbeitungsreihe. Die PM ist unter https://

www.ipsasb.org abrufbar.

IPSASB: Änderungen IPSAS 2023

-tb- Der International Public Sector Accounting

Standards Board (IPSASB) hat einen Entwurf zu

Änderungen an IPSAS 2023 veröffentlicht. Die PM

ist unter https://www.ipsasb.org abrufbar. Kom-

mentare werden bis zum 18.12.2023 erbeten.

EFRAG: Umfrage zu IFRS 3

-tb- Die European Financial Reporting Advisory

Group (EFRAG) hat eine Umfrage zu den vorge-

schlagenen Angabevorschriften des IASB zu Un-

ternehmenszusammenschlüssen im Rahmen von

IFRS 3 veröffentlicht. Die PM ist unter https://

www.efrag.org abrufbar. Kommentare werden

bis zum 22.11.2023 erbeten.

DRSC: Umwelttaxonomie-VO – Stakeholder

Request Mechanism in Betrieb genommen

Am 17.10.2023 wurde der Stakeholder Request

Mechanism zur Umwelttaxonomie-VO (Verord-

nung (EU) 2020/852) in Betrieb genommen. Die-

ser erlaubt es Interessenträgern, Vorschläge zur

Aufnahme neuer Wirtschaftstätigkeiten mit neu-

en technischen Bewertungskriterien oder zur

Überarbeitung der technischen Bewertungskrite-

rien bereits erfasster Wirtschaftstätigkeiten ein-

zureichen. Bis zum 15.12.2023 eingereichte Vor-

schläge werden von der Plattform für ein nach-

haltiges Finanzwesen zusammengefasst und in

einem Paket überprüft. Im Anschluss an diese

Überprüfung sollen Empfehlungen der Plattform

an die Europäische Kommission übermittelt wer-

den. Der Stakeholder Request Mechanism wird

währenddessen kontinuierlich weiterlaufen. Die

Plattform wird sich intern weitere Fristen setzen,

weitere Pakete bilden und überprüfen und der

Europäischen Kommission im Anschluss weitere

Empfehlungen übermitteln. Die Europäische

Kommission ist nicht an die eingereichten Vor-

schläge der Interessenträger oder an die Empfeh-

lungen der Plattform für ein nachhaltiges Finanz-

wesen gebunden, kann diese aber beim Erlass

neuer Delegierter Rechtsakte zur Umwelttaxono-

mie-VO berücksichtigen. Das Deutsche Rech-

nungslegungs Standards Committee (DRSC) wird

sich weiterhin mit Entwicklungen zur Umweltta-

xonomie-VO befassen und bietet einen Überblick

über die Berichtspflichten für Nicht-Finanzunter-

nehmen an. In der Vergangenheit hat es mit sei-

nen Mitgliedsunternehmen und -verbänden elf

Anwenderforen zur EU-Umwelttaxonomie durch-

geführt. Die in den Anwenderforen diskutierten

Probleme und Lösungsansätze wurden in Form

von Eingaben an die Europäische Kommission

weitergeleitet. Ein Teil der in den Eingaben ange-

sprochenen Themen wird auch in den von der

Europäischen Kommissionen veröffentlichen

FAQ-Dokumenten behandelt. Zusätzliche Infor-

mationen finden sich auf der einschlägigen

DRSC-Projektseite.
(www.drsc.de)

DRSC: Stellungnahme zum Regierungsent-

wurf des MinBestRL-UmsG

Das DRSC hat am 12.10.2023 seine unter

www.drsc.de abrufbare Stellungnahme zum Re-

gierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung

der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur

Gewährleistung einer globalen Mindestbesteue-

rung und weiterer Begleitmaßnahmen (Mindest-

besteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – Min-

BestRL-UmsG) an den Finanzausschuss im Deut-

schen Bundestag sowie an das Bundesministeri-

um der Finanzen übermittelt. Die Stellungnahme

wurde durch die Arbeitsgruppe Steuern vorberei-

tet und – aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit –

durch den Gemeinsamen Fachausschuss im Um-

laufverfahren verabschiedet. In seiner Stellung-

nahme begrüßt das DRSC ausdrücklich den Vor-

schlag im Regierungsentwurf, eine verpflichtende

Ausnahme von der Bilanzierung latenter Steuern

im handelsrechtlichen Jahres- und Konzernab-

schluss, die sich aus der Anwendung desMindest-
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